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Lehrabschlussprüfung 

Gliederung 

Die Lehrabschlussprüfung gliedert sich in eine theoretische und in eine praktische Prüfung. 

Die theoretische Prüfung umfasst die Gegenstände Fachkunde und Angewandte Mathematik. 

Die theoretische Prüfung entfällt, wenn der Prüfungskandidat/die Prüfungskandidatin das Erreichen des Lehrziels 
der letzten Klasse der fachlichen Berufsschule oder den erfolgreichen Abschluss einer die Lehrzeit ersetzenden 
berufsbildenden mittleren oder höheren Schule nachgewiesen hat. 

Die praktische Prüfung umfasst die Gegenstände Prüfarbeit und Fachgespräch. 

Theoretische Prüfung 

Allgemeine Bestimmungen 

Die theoretische Prüfung hat schriftlich zu erfolgen. Sie kann für eine größere Anzahl von Prüflingskandidaten/ 
Prüfungskandidatinnen gemeinsam durchgeführt werden, wenn dies ohne Beeinträchtigung des Prüfungsablaufs 
möglich ist. Die theoretische Prüfung kann auch in rechnergestützter Form erfolgen, wobei jedoch alle wesentlichen 
Schritte für die Prüfungskommission nachvollziehbar sein müssen. 

Die theoretische Prüfung ist grundsätzlich vor der praktischen Prüfung abzuhalten. 

Die Aufgaben haben nach Umfang und Niveau dem Zweck der Lehrabschlussprüfung und den Anforderungen der 
Berufspraxis zu entsprechen. Sie sind den Prüflingskandidaten/Prüfungskandidatinnen anlässlich der 
Aufgabenstellung getrennt zu erläutern. 

Fachkunde 

Die Prüfung hat die stichwortartige Beantwortung von Fragen aus sämtlichen nachstehenden Bereichen zu umfassen: 

 1. Werkstoffe, Werkzeuge und Arbeitsgeräte, 

 2. Arbeitsablauf und Qualitätskontrolle, 

 3. Bauteile und Baugruppen von Sportartikeln und Sportgeräten, 

 4. Servicieren von Sportartikeln und Sportgeräten, 

 5. Sportartikel und Sportgeräte und deren Verwendung. 

Die Prüfung kann auch in programmierter Form mit Fragebögen erfolgen. In diesem Fall sind aus jedem Bereich je 
vier Fragen zu stellen. 

Die Aufgaben sind so zu stellen, dass sie in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden können. 

Die Prüfung ist nach 80 Minuten zu beenden. 

Angewandte Mathematik 

Die Prüfung hat Aufgaben aus den nachstehenden Bereichen zu umfassen: 

 1. Längen-, Flächen, Volums- und Masseberechnungen, 

 2. einfache Berechnungen zur Mechanik, 

 3. Materialbedarfsberechnung, 

 4. einfache Kalkulation. 

Die Verwendung von Rechenbehelfen, Formeln und Tabellen ist zulässig. 

Die Aufgaben sind so zu stellen, dass sie in der Regel in 60 Minuten durchgeführt werden können. 

Die Prüfung ist nach 80 Minuten zu beenden. 
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Praktische Prüfung 

Prüfarbeit 

Die Prüfung ist nach Angabe der Prüfungskommission in Form der Bearbeitung eines betrieblichen Arbeitsauftrages 
durchzuführen. 

Die Aufgabe hat sich auf das Suchen und Analysieren von Fehlern und Störungen an Sportartikeln und Sportgeräten 
des Sommer- und Wintersports sowie In- und Outdoor sowie das Überprüfen, Warten, Instandsetzen (inklusive 
Demontieren und Montieren von Bauteilen und Baugruppen) von Sportartikeln und Sportgeräten des Sommer- und 
Wintersports sowie In- und Outdoor unter Einschluss von Arbeitsplanung, Maßnahmen zur Sicherheit und zum 
Gesundheitsschutz bei der Arbeit, allenfalls erforderliche Maßnahmen zum Umweltschutz und Maßnahmen der 
Qualitätskontrolle zu erstrecken. Die einzelnen Schritte bei der Ausführung der Aufgabe sind händisch oder 
rechnergestützt zu dokumentieren. Die Prüfungskommission kann dem/der Prüfungskandidaten/in anlässlich der 
Aufgabenstellung hiefür entsprechende Unterlagen zur Verfügung stellen. 

Die Prüfungskommission hat unter Bedachtnahme auf den Zweck der Lehrabschlussprüfung und die Anforderungen 
der Berufspraxis jedem Prüfungskandidaten/jeder Prüfungskandidatin eine Aufgabe zu stellen, die in der Regel in 
fünf Stunden ausgeführt werden kann. 

Die Prüfung ist nach sechs Stunden zu beenden. 

Für die Bewertung sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. Zielorientierte Planung und Ausführung der Arbeitsabläufe und Teilaufgaben unter Beachtung 
wirtschaftlicher, technischer, organisatorischer und zeitlicher Vorgaben, 

 2. Ausführung, 

 3. Verwenden der richtigen Werkzeuge, Geräte und Maschinen, 

 4. Eingrenzung und Behebung von Fehlern und Störungen, 

 5. Korrektheit des Einstellens und Abgleichens, 

 6. Erstellen der Service- und Materialdokumentationen. 

Fachgespräch 

Das Fachgespräch ist vor der gesamten Prüfungskommission abzulegen. 

Es ist eine Situation aus der praktischen Tätigkeit des Prüfungskandidaten/der Prüfungskandidatin zu simulieren. Im 
Mittelpunkt hat die Überprüfung der fachlichen Qualifikation sowie der kunden- und serviceorientierten 
Handlungsfähigkeit des Prüfungskandidaten/der Prüfungskandidatin zu stehen. Dies hat durch die Führung eines 
Beratungsgesprächs in möglichst lebendiger Form und mit Gesprächsvorgabe durch Schilderung von Situationen 
oder Problemen zu erfolgen. 

Im Rahmen der Aufgabenstellung sind folgende Kenntnisse und Fähigkeiten integriert zu überprüfen: 

 1. Qualitäts- und verwendungsbezogene Kenntnis über die Waren der Branche unter Berücksichtigung 
saisonaler Gesichtspunkte, 

 2. warengruppenspezifische Besonderheiten von Waren der Branche, 

 3. Kunden/innenberatung und Information sowie und Anbahnung von Zusatzverkäufen, 

 4. Zahlungsabwicklung. 

Die Prüfung soll für jeden Prüfungskandidaten/jede Prüfungskandidatin 15 Minuten dauern. Eine Verlängerung um 
höchstens zehn Minuten hat im Einzelfall zu erfolgen, wenn der Prüfungskommission ansonsten eine zweifelsfreie 
Bewertung der Leistung des Prüfungskandidaten/der Prüfungskandidatin nicht möglich ist. 

Wiederholungsprüfung 

Die Lehrabschlussprüfung kann wiederholt werden. 

Bei der Wiederholung der Prüfung sind nur die mit „Nicht Genügend“ bewerteten Prüfungsgegenstände zu prüfen. 
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Eingeschränkte Zusatzprüfung 

Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung im Lehrberuf Einzelhandel kann eine eingeschränkte 
Zusatzprüfung gemäß § 27 Abs. 2 BAG im Lehrberuf Sportgerätefachkraft abgelegt werden. Diese erstreckt sich auf 
den Gegenstand Prüfarbeit. Für die Zusatzprüfung gelten die §§ 8 und 11 sinngemäß. 

Evaluierung 

Die Zweckmäßigkeit der Ausbildung im Lehrberuf Sportartikelfachkraft ist mit wissenschaftlicher Begleitung zu 
evaluieren. Der Bundes-Berufsausbildungsbeirat hat bis zum 31. Dezember 2023 ein Gutachten (Befund, 
Motivenbericht und Schlussfolgerungen) über die Überführung in die Regelausbildung an die Bundesministerin für 
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort zu erstatten. 
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